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FU-Mitteilungen 
Promotionsstudienordnung 
der  „International Max Planck Research School 

on the Life Course (LIFE)“ an der Dahlem Research 
School der Freien Universität Berlin 

Präambel 

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 1 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 27. Ok-
tober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der Fach-
bereichsrat des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 
und Psychologie der Freien Universität Berlin am 10. Juli 
2014 die folgende Ordnung für das Promotionsstudium 
der „International Max Planck Research School on the 
Life Course (LIFE)“ an der Dahlem Research School der 
Freien Universität Berlin beschlossen: * 
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vereinbarung 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Promotionsstudienordnung regelt die Zulassungs-
voraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlver-
fahren sowie Inhalt, Aufbau, Ziele, Organisation und 
Leistungsanforderungen für das Promotionsstudium im 
Rahmen der International Max Planck Research School 
on the Life Course an der Dahlem Research School 
(DRS) der Freien Universität Berlin. 

§ 2 
Bestandteile und Ziel des Promotionsstudiums 

(1) Das Promotionsstudium im Rahmen der Interna-
tional Max Planck Research School on the Life Course 
an der DRS besteht aus wissenschaftlicher Forschungs-
arbeit, insbesondere der Anfertigung der Dissertation, 
einem wissenschaftlichen Studium mit den Inhalten ge-
mäß § 9 Abs. 1 und §§ 10 bis 12 sowie der Wahrneh-
mung eines Betreuungsangebots. 

(2) Das Ziel des Promotionsstudiums im Rahmen der 
International Max Planck Research School on the Life 
Course an der DRS ist die Ausbildung exzellenter Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dies soll durch 
das wissenschaftliche Studium mit den Inhalten gemäß 
§ 9 Abs. 1 und §§ 10 bis 12 sowie der Wahrnehmung 
eines Betreuungsangebots gefördert werden. Über die 
wissenschaftlichen Kompetenzen hinaus sollen über-
fachliche Schlüsselqualifikationen insbesondere in den 
Bereichen Wissensvermittlung, Wissenschaftsmanage-
ment und wissenschaftsrelevante Fremdsprachen er-
worben werden. Das Promotionsstudium soll die Stu-
dierenden im Besonderen auf die Übernahme von wis-
senschaftlichen Nachwuchspositionen in Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und in sonstigen wissen-
schaftsnahen öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
vorbereiten. 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen, Bewerbungs- 

und Auswahlverfahren 

(1) Bewerbungen für die Aufnahme in die International 
Max Planck Research School am Berliner Standort müs-
sen immer zum 30. November eines Kalenderjahres vor-

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin 
am 14. Juli 2014 bestätigt worden. 
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liegen. Regelzeitpunkte zur Aufnahme des Studiums 
sind nach Absprache zwischen der Studienbewerberin 
oder dem Studienbewerber und dem jeweiligen Betreu-
ungsteam der 1. April und der 1. Oktober eines jeden 
Kalenderjahres. In begründeten Ausnahmefällen kön-
nen bei entsprechender Begutachtung durch zwei Hoch-
schullehrer oder -lehrerinnen, die an der Durchführung 
des Promotionsstudiums beteiligt sind, sowie durch die 
Berliner Sprecherin oder den Berliner Sprecher der Inter-
national Max Planck Research School on the Life 
Course zu einem anderen Zeitpunkt Bewerbungen be-
rücksichtigt werden, sofern eine Studienaufnahme zu 
diesem Zeitpunkt möglich und sinnvoll ist. 

(2) Das Steering Committee der International Max 
Planck Research School on the Life Course setzt eine 
Auswahlkommission in Berlin mit einer einjährigen Amts-
zeit für alle Mitglieder ein. Sie besteht aus: 
– der Berliner Sprecherin oder dem Berliner Sprecher 

der International Max Planck Research School on the 
Life Course als der oder dem Vorsitzenden, 

– im Regelfall mindestens zwei weiteren Hochschul-
lehrerinnen oder -lehrern, die an der Durchführung 
des Promotionsstudiums beteiligt sind, 

– mindestens einer oder einem Studierenden des jewei-
ligen Promotionsstudiums mit beratender Stimme. 

Promovierte akademische Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeiter, die an der Durchführung der International Max 
Planck Research School on the Life Course beteiligt 
sind, stellen ein stimmberechtigtes Mitglied der Auswahl-
kommission. Weiterhin findet das Auswahlverfahren 
unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten des 
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung statt. 

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen sind: 
a) die schriftliche Zulassung zur Promotion durch den 

zuständigen Promotionsausschuss, 
b) ein herausragendes wissenschaftliches Leistungs- 

und Entwicklungspotential, 
c) hervorragende englische Sprachkenntnisse (mindes-

tens B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen), 

d) die Einreichung einer tabellarischen Übersicht über 
die für das beabsichtigte Promotionsstudium ein-
schlägigen Tätigkeiten und Erfahrungen, 

e) eine kurze, überzeugende Begründung der Motiva-
tion zur Bewerbung für das Promotionsstudium, 

f) die Teilnahme an einem Auswahlgespräch gemäß 
§ 4. 

(4) Studienbewerberinnen und -bewerber richten zu 
dem  gemäß  Abs. 1  festgelegten Bewerbungstermin 
eine schriftliche Bewerbung für das Promotionsstudium 
mit den Nachweisen und Unterlagen gemäß Abs. 3 
Buchst. a) bis e) an die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den der Auswahlkommission. 

(5) Die Auswahlkommission beschließt aufgrund der 
schriftlichen Bewerbungsunterlagen gemäß Abs. 3 und 
auf der Basis von Auswahlgesprächen gemäß § 4 über 

die Aufnahme in die International Max Planck Research 
School on the Life Course. Unter Fristsetzung kann sie 
geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern das Nach-
reichen von fehlenden Nachweisen oder Unterlagen 
gestatten oder in Zweifelsfällen zusätzliche schriftliche 
oder mündliche Auskünfte von den Bewerberinnen oder 
Bewerbern einholen. Die ausgewählten Bewerberinnen 
oder Bewerber werden an der Freien Universität Berlin 
zum Promotionsstudium an der DRS zugelassen. 

(6) Sind nach der Durchführung des Auswahlverfah-
rens mehr geeignete Bewerberinnen oder Bewerber als 
Studienplätze vorhanden, erstellt die Auswahlkommis-
sion eine Rangfolge. Im Regelfall finden folgende Krite-
rien Anwendung: 
a) Noten der bisherigen akademischen Abschlüsse und 

Leistungen, 
b) bisherige für das angestrebte Promotionsstudium 

relevante Berufs- und Praxistätigkeiten, 
c) Auslandserfahrung. 
Bei Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(7) Zugelassene Bewerberinnen oder Bewerber er-
halten eine schriftliche Nachricht, in der eine Frist zur 
schriftlichen Annahme des Studienplatzes und eine Frist 
zur Immatrikulation an der Freien Universität Berlin be-
stimmt werden. Bei Nichteinhalten der Fristen wird der 
Studienplatz nach Maßgabe der gemäß Abs. 6 auf-
gestellten Rangfolge an die nächstplatzierte Bewerberin 
oder den nächstplatzierten Bewerber neu vergeben. Ab-
gelehnte Studienbewerberinnen oder -bewerber erhal-
ten eine schriftliche Nachricht mit Begründung. 

(8) In den Fällen des Erlöschens der Zulassung zum 
Promotionsverfahren gemäß den Bestimmungen der 
Satzung für Studienangelegenheiten (SfS) erlischt die 
Zulassung zum Promotionsstudium. 

§ 4 
Auswahlgespräche 

(1) Die Auswahlkommission lädt auf Grundlage der 
schriftlichen Bewerbungsunterlagen und einer von der 
Auswahlkommission erstellten Rangliste Bewerberinnen 
und Bewerber zu einem persönlichen Gespräch ein. 

(2) Die Ladung gilt als rechtzeitig zugegangen, wenn 
sie mindestens zehn Werktage vor dem Auswahl-
gespräch abgesandt wurde. Bei Ladung im Ausland ist 
die Frist angemessen zu verlängern. 

(3) Die Auswahlgespräche werden von der Auswahl-
kommission durchgeführt. 

(4) Die Auswahlgespräche dauern jeweils ca. 30 Mi-
nuten und bestehen aus einem ca. zehnminütigen wis-
senschaftlichen Vortrag der Bewerberin oder des Be-
werbers sowie Fragen der Auswahlkommission an die 
Bewerberin oder den Bewerber. 

(5) Über den Verlauf des Auswahlgesprächs wird ein 
Protokoll gefertigt, das die wesentlichen Gründe für die 
Beurteilung der Bewerberin oder des Bewerbers enthält. 
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§ 5 
Aufbau des Promotionsstudiums, 

Regelstudienzeit, Unterrichtssprache 

(1) Das Promotionsstudium im Rahmen der Interna-
tional Max Planck Research School on the Life Course 
an der DRS enthält vorhabenbezogene und übergrei-
fende wissenschaftliche Anteile (§ 9) sowie überfach-
liche Studienangebote zu Wissensvermittlung (§ 10), 
Wissenschaftsmanagement (§ 11) und wissenschafts-
relevante Fremdsprachen (§ 12). 

(2) Die Regelstudienzeit des Promotionsstudiums be-
trägt sechs Semester. 

(3) Die Unterrichtssprache des Promotionsstudiums 
ist Englisch. 

§ 6 
Organisation des Promotionsstudiums, 

Zuständigkeit 

(1) Das Steering Committee der International Max 
Planck Research School on the Life Course bestellt je 
Standort eine Sprecherin oder einen Sprecher für die 
Durchführung des Promotionsstudiums sowie mindes-
tens eine Co-Sprecherin oder einen Co-Sprecher für 
eine Amtszeit von einem Jahr. 

(2) Die Sprecherin oder der Sprecher und die Co-
Sprecherin oder der Co-Sprecher der International Max 
Planck Research School on the Life Course führen die 
laufenden Geschäfte des Promotionsstudiums an ihrem 
jeweiligen Standort. Sie sind insbesondere für die wis-
senschaftliche Koordination verantwortlich. Die Berliner 
Sprecherin oder der Berliner Sprecher der International 
Max Planck Research School berichtet der Ständigen 
Kommission der Dahlem Research School (DRS) einmal 
jährlich über die Entwicklung des Promotionsstudiums. 

(3) Die Berliner Sprecherin oder der Berliner Sprecher 
der International Max Planck Research School on the 
Life Course stellt sicher, dass den einzelnen Studieren-
den in Berlin mit deren Zustimmung jeweils ein Betreu-
ungsteam zugeordnet wird, das im Regelfall aus drei 
Personen bestehen soll. Dem Betreuungsteam gehören 
dabei die Betreuerin oder der Betreuer des Disserta-
tionsvorhabens sowie zwei weitere Mitglieder aus der 
Gruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
der International Max Planck Research School on the 
Life Course an. 

(4) Die Berliner Sprecherin oder der Berliner Sprecher 
der International Max Planck Research School on the 
Life Course stellt sicher, dass eine Ombudsperson ein-
gesetzt wird, an die sich die Studierenden des Pro-
gramms in Konfliktfällen wenden können. 

(5) Das Betreuungsteam legt anhand des vorhaben-
bezogenen Promotionsstudiums im Einvernehmen mit 
der oder dem Studierenden sowie der Berliner Spreche-
rin oder dem Berliner Sprecher der International Max 
Planck Research School on the Life Course unter Be-
rücksichtigung der Maßgaben der §§ 7 bis 12 Art und 

Umfang der von der oder dem Studierenden zu absolvie-
renden Studieneinheiten fest. 

(6) Die weitere Ausgestaltung des Betreuungsver-
hältnisses wird über eine schriftliche Betreuungsverein-
barung zwischen dem Betreuungsteam und der oder 
dem Studierenden festgelegt (Anlage). 

§ 7 
Aufwand für das Studien- und 

Betreuungsangebot 

(1) Der Aufwand der Studierenden für die erfolgreiche 
Erfüllung der Anforderungen des wissenschaftlichen 
Studien- und Betreuungsangebots der International Max 
Planck Research School on the Life Course soll in den 
ersten zwei Jahren durchschnittlich sechs Semester-
wochenstunden (SWS) pro Semester betragen. Im drit-
ten Jahr des Promotionsstudiums ist keine verpflich-
tende Teilnahme an dem wissenschaftlichen Studien- 
und Betreuungsangebot des Programms vorgesehen. 

(2) Die Sprachausbildung erfolgt ggf. zusätzlich und 
kann nicht auf die insgesamt mindestens 24 SWS ge-
mäß Abs. 1 angerechnet werden. 

§ 8 
Wissenschaftliche Forschungsarbeit und 

Einbettung in internationale 
Forschungsprogramme 

(1) Die wissenschaftliche Forschungsarbeit gemäß 
§ 2 Abs. 1 dient dem Nachweis der Befähigung zur 
selbstständigen Forschung. 

(2) Die Inhalte des vorhabenbezogenen Promotions-
studiums basieren in der Regel auf den Forschungs-
gegenständen der Betreuenden und Lehrenden des Pro-
motionsstudiums. Die Studierenden nehmen an den von 
diesen initiierten internationalen Forschungsprogram-
men im Rahmen ihres Dissertationsvorhabens teil. 

(3) Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschungs-
arbeit ist ein Auslandsaufenthalt an einer der an der 
International Max Planck Research School beteiligten 
Forschungseinrichtungen im Umfang von in der Regel 
drei Monaten vorgesehen. 

§ 9 
Vorhabenbezogenes Promotionsstudium, 

Lehr- und Lernformen 

(1) Im Rahmen des vorhabenbezogenen Promotions-
studiums sind insbesondere folgende Lehr- und Lern-
formen vorgesehen: 

a) Einführungs-Workshop: Der dreitägige Workshop 
„Foundations of Lifespan Research“ wird jedes Jahr 
angeboten und ist verpflichtend für alle neuen Promo-
vierenden der International Max Planck Research 
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School on the Life Course (LIFE). Er besteht aus 
neun zweistündigen Sitzungen (Äquivalent zu 
2 SWS), in denen ein vertiefender Einstieg in die ak-
tuellen Forschungsfragen, -methoden und -ergeb-
nisse der in LIFE vertretenen Disziplinen und Teildis-
ziplinen ermöglicht wird. Die Veranstaltungen werden 
von jeweils einer Hochschullehrerin oder einem 
Hochschullehrer der IMPRS gelehrt. Die Promovie-
renden bereiten jede Sitzung anhand von 3 bis 4 
Fachtexten vor, erarbeiten eine Liste von Fragen zu 
den Texten und übernehmen in jeweils einer Sitzung 
die Diskussionsleitung. 

b) Forschungsseminar: Die Forschungsseminare im 
Umfang von 2 SWS pro Semester sind forschungs-
schwerpunktübergreifende Veranstaltungen, die mit 
dem Fokus auf eine in LIFE vertretene Disziplin oder 
Teildisziplin ein für die Dissertationsvorhaben rele-
vantes Thema behandeln und den Beitrag der ge-
wählten Forschungsperspektive zur übergeordneten 
Fragestellung der IMPRS LIFE erläutern. Die Studie-
renden belegen insgesamt vier dieser LIFE-Semi-
nare und erhalten so über die ersten zwei Jahre ver-
tiefte Kenntnisse der Lebensspannenforschung aus 
dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen und Teil-
disziplinen, bspw. „Social and Behavioral Geronto-
logy“, „Defining, Assessing, and Predicting Educatio-
nal Achievement“, „The Life Course: Different Per-
spectives on Learning“, „Activity and the Brain: Bio-
logical Concepts of Plasticity“ und „The Social 
Psychology and Sociology of Adult Development and 
Aging“. Die Promovierenden befassen sich in den je-
weiligen Seminaren mit der Analyse von spezifischen 
Forschungsfragen und der Diskussion relevanter ak-
tueller Forschungsliteratur. Die Veranstaltungen wer-
den jeweils von einem Mitglied oder mehreren Mit-
gliedern aus der Gruppe der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der International Max Planck 
Research School on the Life Course verantwortet. 
Das Ziel ist die Vermittlung von neuesten For-
schungsergebnissen unter interdisziplinären Aspek-
ten. Zum Abschluss ihres zweiten Studienjahres 
haben auf diese Weise alle Promovierenden grund-
legende, interdisziplinäre Kenntnisse der Lebens-
spannenforschung erworben. Die Promovierenden 
bereiten sich auf das Seminar anhand einer Auswahl 
an Fachtexten vor und tragen zum Seminar durch 
Kurzreferate, Diskussionsbeiträge und die rotierende 
Übernahme der Diskussionsleitung bei. 

c) LIFE Academies: Zwei Mal im Jahr finden an einem 
der vier Standorte die jeweils einwöchigen LIFE Aca-
demies statt (Äquivalent zu 4 SWS). Hieran nehmen 
Mitglieder der Faculty, Alumni und Studierende aller 
Standorte teil. Die Studierenden sind verpflichtet, an 
vier dieser Academies teilzunehmen. Die Academies 
bestehen aus drei Elementen: Wissenschaftliche 
Vorträge der Faculty; Vorstellung und Diskussion der 
Dissertationsvorhaben; Diskussionen zwischen den 
Teilnehmern in Kleinstgruppen sowie individuelle Be-
ratung der Promovierenden. Ziel der Teilnahme ist 

das Erlernen der Präsentation und Diskussion von 
eigenen und anderen Forschungsprojekten und For-
schungsergebnissen in englischer Sprache und vor 
einem internationalen Fachpublikum. 

d) Methodenseminar: Das interdisziplinäre Methoden-
seminar „Methods in Research on Human Develop-
ment“ (2 SWS) findet jedes Jahr statt. Die Promovie-
renden sind zur einmaligen Teilnahme innerhalb ihrer 
ersten beiden Studienjahre verpflichtet, um ihre 
methodischen Kompetenzen im Bereich der Lebens-
spannenforschung auch über den engeren For-
schungsrahmen ihrer Dissertation hinaus zu erwei-
tern und zu stärken. 

e) Schlüsselqualifikationen: Es werden drei Ver-
anstaltungen zum Erwerb von Schlüsselqualifika-
tionen im Umfang von jeweils 2 SWS angeboten: 
„Scientific Presentation“, „Academic Writing“ und 
„Good Scientific Practice“. Diese Veranstaltungen fin-
den als Blockveranstaltungen statt und sind für alle 
Promovierenden innerhalb der ersten zwei Jahre des 
Promotionsstudiums verpflichtend. Alternativ können 
die Promovierenden äquivalente Angebote der Dah-
lem Research School nutzen. 

f) Forschungskolloquium: Am Ende des zweiten 
Jahres des Promotionsstudiums halten die Promo-
vierenden einen wissenschaftlichen Vortrag vor den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Max-Planck-
Instituts für Bildungsforschung und stellen ihr Disser-
tationsvorhaben einem teilweise fachfremden Publi-
kum vor. Ziel ist es, die eigene Forschung allgemein-
verständlich darzustellen und mit fachfremden Zuhö-
rern zu diskutieren. Das Betreuungsteam nimmt an 
der Veranstaltung teil und gibt dem Promovierenden 
im Anschluss in einem persönlichen Treffen detailliert 
Rückmeldung.

g) Weitere vertiefende vorhabenbezogene LIFE-
Lehrveranstaltungen: Die Teilnahme an vertiefen-
den Lehrveranstaltungen soll es den Promovieren-
den ermöglichen, spezielle Kenntnisse zu erwerben, 
die für eine erfolgreiche Durchführung des Disserta-
tionsvorhabens erforderlich sind. Dazu gehören z. B. 
Einführungen in spezielle Programme der statisti-
schen Datenauswertung. Die Teilnahme an diesen 
meist als Blockveranstaltung mit einem Äquivalent 
von 2 SWS stattfindenden Workshops ist für die Pro-
movierenden optional. 

(2) Für alle Veranstaltungen im Rahmen der Interna-
tional Max Planck Research School on the Life Course 
gemäß Abs. 1 a bis f und §§ 10 bis 12 sowie für die 
Wahrnehmung eines Betreuungsangebots des Promo-
tionsstudiums besteht eine Verpflichtung zu regelmäßi-
ger und aktiver Teilnahme. 

(3) Studienangebote von Graduiertenkollegs der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) oder im 
Rahmen von Kooperationen mit anderen Max Planck 
Research Schools oder anderen Forschungsverbünden 
an anderen Universitäten oder außeruniversitären Ein-
richtungen können in das Promotionsstudium einbezo-
gen werden. 
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§ 10 
Kompetenzerwerb im Teilbereich 

Wissensvermittlung 

Die Studierenden sollen die Ergebnisse ihrer For-
schungstätigkeit regelmäßig auf nationalen und inter-
nationalen wissenschaftlichen Tagungen vorstellen. 
Darüber hinaus ist ihnen durch das jeweilige Betreu-
ungsteam angemessene Gelegenheit einzuräumen, 
größere Zusammenhänge ihres Forschungsgebiets im 
Rahmen von Lehrveranstaltungen zu vermitteln. 

§ 11 
Kompetenzerwerb im Teilbereich 

Wissenschaftsmanagement 

Die Studierenden sollen Erfahrung bei der Planung von 
Forschungsprojekten erwerben und allgemeine Fähig-
keiten im Forschungsmanagement sowie bei der Organi-
sation und Koordination von wissenschaftlichen Aktivitä-
ten entwickeln. 

§ 12 
Kompetenzerwerb im Teilbereich 

wissenschaftsrelevante Fremdsprachen 

(1) Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch 
ist, sollen im Verlauf des Promotionsstudiums Deutsch-
kenntnisse nachweisen oder erwerben, die es ihnen er-
möglichen, in angemessener Weise mündlich und 
schriftlich in deutscher Sprache zu kommunizieren. 

(2) Studierende, deren Muttersprache nicht Englisch 
ist, sollen im Verlauf des Promotionsstudiums Englisch-
kenntnisse nachweisen oder erwerben, die es ihnen er-
möglichen, wissenschaftlich mündlich und schriftlich in 
englischer Sprache zu kommunizieren. 

§ 13 
Berichtspflichten, Abbruch und Abschluss 

des Promotionsstudiums 

(1) Die Studierenden berichten der Betreuerin/dem 
Betreuer oder dem Betreuungsteam mindestens quar-
talsweise über Verlauf und Stand ihres Dissertationsvor-
habens. 

(2) Zum Ende des ersten Jahres des Promotions-
studiums wird dem Betreuungsteam ein Dissertation 
Proposal in schriftlicher Form vorgelegt, das als Grund-
lage für die Evaluation der Studierenden dient und auf 
dessen Grundlage das Betreuungsteam der/dem Studie-
renden ausführliche Rückmeldung zu dem Stand ihres/
seines Forschungsvorhabens gibt. Zum Ende des zwei-
ten Jahres des Promotionsstudiums stellt die/der Studie-
rende dem Betreuungsteam den Stand ihres/seines Dis-
sertationsprojekts in Form eines mündlichen Vortrags 
vor. 

(3) Auf der Basis des Dissertation Proposals und des 
mündlichen Vortrags erfolgt jeweils eine Evaluation der 
oder des Studierenden durch das Betreuungsteam. Es 
wird geprüft, ob bei der oder dem Studierenden sowohl in 
Bezug auf die Beteiligung am Promotionsstudium als 
auch den Stand des Dissertationsvorhabens ein ange-
messener Fortschritt erkennbar ist. Insbesondere müs-
sen die unter § 9 Abs. 1 aufgeführten Anforderungen er-
folgreich erfüllt und nachgewiesen sein. Anforderungen 
sind die zeitgerechte Erfüllung von Forschungsauf-
gaben, besonders bei der Anfertigung der Dissertation, 
und die zeitgerechte Erfüllung der Anforderungen im 
Rahmen der Wahrnehmung des wissenschaftlichen Stu-
diums mit den Inhalten gemäß § 9 Abs. 1 und §§ 10 bis 
12 sowie der Wahrnehmung des Betreuungsangebots. 
Im Falle eines negativen Ergebnisses der Evaluation 
wird dieses der Berliner Sprecherin oder dem Berliner 
Sprecher der International Max Planck Research School 
umgehend schriftlich mitgeteilt. 

(4) Die Berliner Sprecherin oder der Berliner Sprecher 
der International Max Planck Research School on the 
Life Course entscheidet auf der Grundlage des Votums 
des Betreuungsteams über den weiteren Verbleib der 
oder des Studierenden im Promotionsstudium und ver-
anlasst ggf. den Ausschluss vom Promotionsstudium. 

(5) Sind alle Anforderungen der International Max 
Planck Research School on the Life Course erfüllt, wer-
den über den erfolgreichen Abschluss des Promotions-
studiums an der DRS ein Zertifikat und eine Leistungs-
bescheinigung ausgestellt (siehe Anlagen). 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität 
Berlin) in Kraft. 
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Anlage 3 

Muster für das Zertifikat 

    

INTERNATIONAL MAX PLANCK RESEARCH SCHOOL ON THE LIFE COURSE (LIFE) 
FACHBEREICH ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT UND PSYCHOLOGIE   

Dahlem Research School (DRS) 
Freie Universität Berlin 

 

ZERTIFIKAT 
 

über den erfolgreichen Abschluss des Promotionsstudiums im Rahmen der 

INTERNATIONAL MAX PLANCK RESEARCH SCHOOL ON THE LIFE COURSE (LIFE) 

gemäß der Ordnung für das Promotionsstudium der International Max Planck Research School on the Life Course (LIFE) an der 
Dahlem Research School der Freien Universität Berlin (FU-Mitteilungen NR. NUMMER/JAHR) 

NAME_DES_ABSOLVENTEN 

geboren am  XX.YY.ZZZZ  in  GEBURTSORT 

hat alle in der Ordnung für das Promotionsstudium der International Max Planck Research School on the Life Course (LIFE) 
vorgesehenen Anforderungen erfüllt.   

TITEL_UND_NAME_DER/S_PROMOTIONSAUSSCHUSSVORSITZENDEN 
Vorsitzende/r des Promotionsausschusses 

TITEL_UND_NAME_DER_SPRECHERIN/DES_SPECHERS 
Berliner Sprecher/in LIFE [SIEGEL] 

TITLE_UND_NAME_DER_GESCHÄFTSFÜHRUNG_DER_DRS 
Geschäftsführende/r Direktor/in der Dahlem Research School Berlin, DATUM 

 

Nummer des Zertifikats: 
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FU-Mitteilungen 
Anlage 4 

Muster für die Leistungsbescheinigung 

  

INTERNATIONAL MAX PLANCK RESEARCH SCHOOL ON THE LIFE COURSE (LIFE) 
FACHBEREICH ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT UND PSYCHOLOGIE   

Dahlem Research School (DRS) 
Freie Universität Berlin 

 

LEISTUNGSBESCHEINIGUNG 
 

über den erfolgreichen Abschluss des Promotionsstudiums im Rahmen der 

INTERNATIONAL MAX PLANCK RESEARCH SCHOOL ON THE LIFE COURSE (LIFE) 

gemäß der Ordnung für das Promotionsstudium der International Max Planck Research School on the Life Course (LIFE) an der 
Dahlem Research School der Freien Universität Berlin (FU-Mitteilungen NUMMER/JAHR) 

NAME_DES_ABSOLVENTEN 

geboren am  XX.YY.ZZZZ  in  GEBURTSORT 

hat alle in der Ordnung für das Promotionsstudium im Rahmen der International Max Planck Research School on the Life 
Course (LIFE) vorgesehenen Anforderungen erfüllt.  

TITEL_UND_NAME_DER/S_PROMOTIONSAUSSCHUSSVORSITZENDEN 
Vorsitzende/r des Promotionsausschusses 

TITEL_UND_NAME_DER_SPRECHERIN/DES_SPECHERS 
Berliner Sprecher/in LIFE [SIEGEL] 

TITLE_UND_NAME_DER_GESCHÄFTSFÜHRUNG_DER_DRS 
Geschäftsführende/r Direktor/in der Dahlem Research School Berlin, DATUM 

 

Nummer der Leistungsbescheinigung: 
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FU-Mitteilungen 
Im Rahmen der 
International Max Planck Research School on the Life Course (LIFE) 

wurden folgende Leistungen erbracht: 

Forschungsprojekt 

[Titel] 

LIFE Academies 

[Titel, Semester, Ort] 

Berliner LIFE-Seminare 

[Titel, Semester, Organisatoren] 

Zusätzliche Methoden-Workshops 

[Titel, Semester, Organisatoren] 

Zusätzliche Soft Skills-Workshops 

[Titel, Semester, Organisatoren] 

Sprachkurse 

[Titel, Stufe (A1-C2), Semester] 

Weitere Aktivitäten 

Eine Publikationsliste ist separat beigefügt. 
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Anlage 5 

Muster für die schriftliche Betreuungsvereinbarung gemäß § 6 Abs. 6 

Betreuungsvereinbarung 

zwischen 

____________________________________________ (Die oder der Studierende), 

____________________________________________ (Die Betreuerin oder Der Betreuer gemäß  
der Promotionsordnung – Betreuerin oder Betreuer –  

____________________________________________ sowie die weiteren Mitglieder des Betreuungsteams – 
Mentorinnen oder Mentoren) 

____________________________________________ (Prof. Dr. Ulman Lindenberger, Berliner Sprecher LIFE) 

1. [Frau oder Herr: Vorname Name] ist seit dem Wintersemester 200[X] Studierende oder Studierender des Promo-
tionsstudiums der International Max Planck Research School on the Life Course (LIFE) und erstellt in dessen Rah-
men am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin eine Dissertation mit 
dem Arbeitstitel: 

„[Arbeitstitel]“. 

Das Dissertationsvorhaben wurde von der oder dem Studierenden und der Betreuerin oder dem Betreuer gemein-
sam erarbeitet und wird von der Sprecherin oder dem Sprecher des Promotionsstudiums an dem jeweiligen Stand-
ort befürwortet. 

2. Die Betreuung des Dissertationsvorhabens erfolgt durch ein Betreuungsteam gemäß § 6 Abs. 3. Dem Betreu-
ungsteam gehören folgende Mitglieder an: 

1. ____________________________________________ (als Betreuerin oder Betreuer) 

2. ____________________________________________ (als Mentorin oder Mentor) 

3. ____________________________________________ (als Mentorin oder Mentor) 

Scheidet ein Mitglied des Betreuungsteams vor der Einreichung der Dissertation aus, trägt die Sprecherin oder der 
Sprecher dafür Sorge, dass eine angemessene Betreuung weiterhin gewährleistet wird.

3. Das Betreuungsteam legt gemäß § 6 Abs. 5 vor Studienbeginn anhand des vorhabenbezogenen Promotions-
studiums im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden sowie der Sprecherin oder dem Sprecher unter Berück-
sichtigung der Maßgaben von §§ 7 bis 12 Art und Umfang der von der oder dem Studierenden zu absolvierenden 
Studieneinheiten fest. Weiterhin wirkt das Betreuungsteam darauf hin, dass der oder dem Studierenden angemes-
sene Arbeitsmöglichkeiten gewährt werden. 

4. Die Betreuerin oder der Betreuer erarbeitet im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden die theoretischen und 
methodischen Eckpunkte für das Dissertationsvorhaben und berät sie oder ihn bei der Ausarbeitung eines Arbeits- 
und Zeitplans. Die Betreuerin oder der Betreuer kommentiert und bewertet die Arbeit der oder des Studierenden in 
angemessenen Abständen in mündlicher oder schriftlicher Form. Regelmäßige Berichte der oder des Studierenden 
gewähren der Betreuerin oder dem Betreuer Einsicht in die Arbeitsfortschritte. Auf der Grundlage der festgelegten 
Art und des festgelegten Umfangs der zu absolvierenden Studieneinheiten und unter Berücksichtigung fachwissen-
schaftlicher Notwendigkeiten werden regelmäßig Beratungs- und Betreuungstermine angesetzt. Während der 
Vorlesungszeit eines Semesters finden diese in der Regel mindestens einmal monatlich statt. Darüber hinaus sind 
bei Bedarf kurzfristige Terminvereinbarungen zu treffen. Ergibt sich aus wichtigen Gründen die Notwendigkeit, die 
Zusammensetzung des Betreuungsteams zu verändern, so ist die Sprecherin oder der Sprecher spätestens bis 
Ende Januar des auf die Immatrikulation folgenden Jahres zu informieren. Die Sprecherin oder der Sprecher leitet 
anschließend geeignete Schritte ein. 
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5. Als Bearbeitungszeit für die Dissertation gilt die in der jeweiligen Promotionsordnung festgelegte Regelbearbei-
tungszeit. Die Einreichung der Dissertation ist innerhalb der Regelstudienzeit gemäß § 5 Abs. 2 anzustreben. Es gilt 
der in der Anlage aufgeführte Arbeits- und Zeitplan, Stand von [Datum] bzw. neuere vereinbarte und beigefügte 
Pläne. Diesen Plänen ist jeweils vom Betreuungsteam zuzustimmen. Die oder der Studierende verpflichtet sich, bei 
relevanten Abweichungen vom Arbeits- und Zeitplan umgehend das Betreuungsteam darüber zu informieren. 

6. Die oder der Studierende bedarf zur Übernahme jeder entgeltlichen oder unentgeltlichen Nebentätigkeit der vorhe-
rigen Befürwortung des Betreuungsteams und der vorherigen Genehmigung der Sprecherin oder des Sprechers. 
Die Genehmigung einer Nebentätigkeit ist zu versagen, wenn zu befürchten ist, dass die von der oder dem Studie-
renden im Rahmen des Promotionsstudiums zu erfüllenden Pflichten und Anforderungen nicht im vorgesehenen 
Maße erfüllt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere dann vor, wenn die Nebentätigkeit nach Art 
und Umfang die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der oder des Studierenden so stark in Anspruch nimmt, dass die 
Erreichung der Ziele des Promotionsstudiums gefährdet ist. 

7. Die  oder  der  Studierende hat seinen Wohnsitz so zu nehmen, dass die Erfüllung der Pflichten und Anforderungen 
im Rahmen des Promotionsstudiums keine Beeinträchtigung erfährt. 

8. Die oder der Studierende und die Mitglieder des Betreuungsteams verpflichten sich zur Einhaltung der Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis gemäß der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (Ehrenkodex) der Frei-
en Universität Berlin vom 17. April 2002 (FU-Mitteilungen 29/2002). Dazu gehört für die Studierende oder den Stu-
dierenden, sich in Zweifelsfällen mit dem Betreuungsteam oder anderen Vertrauenspersonen zu beraten. Für die 
Mitglieder des Betreuungsteams bedeutet dies ausdrücklich die Pflicht, die urheberrechtlichen Bestimmungen für 
Texte oder Erkenntnisse der oder des Studierenden zu achten und zu benennen. 

9. Die Betreuungsvereinbarung mit ihren Anlagen wird jährlich durch die Beteiligten überprüft und ggf. modifiziert. Bei 
einer Verlängerung der Bearbeitung des Dissertationsvorhabens über das Ende der Regelstudienzeit hinaus wird 
ggf. eine neue Betreuungsvereinbarung dem Sprecher zur Zustimmung vorgelegt. Alle Beteiligten erklären sich ein-
verstanden, dass über das Vorhaben allgemeine Angaben weitergegeben werden, die der statistischen Erfassung 
und der Evaluation der Promotionsbetreuung durch die Graduiertenschule dienen. Bei einem Abbruch der Promo-
tion sind schriftliche Begründungen von allen Beteiligten an die Sprecherin oder den Sprecher zu leiten. 

Datum und Unterschriften: 

____________________________________________ (Die oder der Studierende),

____________________________________________ (Die Betreuerin oder der Betreuer gemäß der jeweiligen 
Promotionsordnung – Betreuerin oder Betreuer – sowie 
die weiteren Mitglieder des Betreuungsteams – Mentorin-
nen oder Mentoren) 

____________________________________________ (Prof. Dr. Ulman Lindenberger). 
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